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  16.04.2026 
 
Sensibilisierung im Umgang mit Kabeln in Baufeldern, Baustellen der InfraGO AG 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Rahmen von Baumaßnahmen der InfraGO hat sich das Störaufkommen durch 
Kabelbeschädigungen in den letzten Monaten erhöht, so dass ein sorgsamerer Umgang mit 
Kabeln im Baufeld notwendig ist.  
Obwohl bereits mehrstufige Sicherheitsprüfungen vor der Veränderung von Kabelanlagen 
existieren, möchten wir mit diesem Schreiben nochmals auf eine aufmerksame Anwendung 
dieser Sicherheitsregeln hinwirken. Jeder Beteiligte vor Ort hat eine spezifische Verantwortung, 
sollten vorhandene Kabel bewegt bzw. durchschnitten werden müssen.  
 

• Grundlegend ist das Kabelmerkblatt nach Ril 892.9122A01 und die zugehörige 
Empfangsbestätigung bzw. Verpflichtungserklärung  

• Eine Übersicht der Sorgfaltspflichten ist in Anlage „Plakat – 11 Schritte Prävention“ 
enthalten. Zusätzliche Informationen können DB-interne Mitarbeitende über den dort 
hinterlegten QR-Code beziehen. Diese 11 Schritte sind von allen Projekten zu beachten. 

• Insbesondere Schritt 10: „Kabelschnitte dürfen ausnahmslos nur unter Kabelaufsicht 
durchgeführt werden.“ ist von besonderer Bedeutung und erlaubt keine Ausnahmen. 

• Die ergänzenden Regeln gem. Anlage: „Ergänzende Regeln beim Schneiden von 
Altkabeln“ sind einzuhalten. Die beauftragte Baufirma bestätigt die Einhaltung der 
Bedingungen und sowohl Bauüberwachung als auch Anlagenverantwortlicher bestätigen 
die konkrete Freigabe zum Schneiden.  
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Wir bitten Sie, Ihre Mitarbeitenden in den Einheiten der Bauüberwachung zu informieren und 
auf die Einhaltung dieser Vorgaben im Rahmen der Baumaßnahmen hinzuwirken. Für unsere 
Kunden haben unplanmäßige Ausfälle der Signalanlagen eine besonders negative Auswirkung 
und insofern sind wir alle daran interessiert, den hohen Umfang der Bautätigkeiten trotzdem mit 
möglichst geringer Beeinträchtigung unserer Kunden zu realisieren.  
 
Danke für Ihre Unterstützung und mit freundlichen Grüßen 
 
 
DB InfraGO AG 
 
 
i. V.   i. V.  

Marc Dittmann  Carsten-Alexander Müller 

 
 
 
 
Anlagen:  

• Plakat – 11 Schritte Prävention 
• Ergänzende Regeln beim Schneiden von Altkabeln 
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